
 

 

2�Grundlagen des Patentwesens 

Grundl agen des  Patentwesens 

Im Rahmen dieses Handbuches wird sehr intensiv mit Patenten, bzw. Pa-
tentdokumenten und den in ihnen enthaltenen Informationen gearbeitet. Die 
Patentbewertung, oder allgemeiner die Patentanalyse, nutzt die in den Pa-
tentschriften festgehaltenen Daten und fasst daraus abzuleitende Erkennt-
nisse zusammen. Um einen Überblick über die rechtlichen und inhaltlichen 
Aspekte von Patentrechten zu bekommen, stellt dieses erste Kapitel die 
Grundlagen des Patentwesens vor. Dabei wird insbesondere auf die Viel-
zahl von Informationen, die eine Patentschrift enthält, eingegangen. Wei-
terhin werden die durch die verfahrensrechtlichen Regelungen vorgeschrie-
benen Eckdaten vorgestellt. Gerade die durch das Verfahren bestimmten 
Aktivitäten wie Anmeldung, Offenlegung usw. stehen im Zentrum der Pa-
tentanalyse, wie später genauer erläutert wird. 

Als Patent bezeichnet man eine territorial, sachlich und zeitlich begrenzt 
geschützte Erfindung2. Etwas konkreter ausgedrückt versteht man unter ei-
nem Patent ein hoheitlich erteiltes gewerbliches Schutzrecht, das ein zeitlich 
begrenztes ausschließliches Recht (Monopol) zur gewerblichen Nutzung 
eines technischen Verfahrens oder eines technischen Produkts gewährt. In 
diesem Kapitel zu den Grundlagen des Patentwesens wird erörtert, welche 
Verfahren und Produkte für das Schutzrecht in Frage kommen, welche Vor-
aussetzungen es gibt, der geschichtliche Hintergrund und welche Regelun-
gen und Gesetze für das Patentwesen entscheidend sind. 

In einem ersten Schritt wird die historische Entwicklung kurz skizziert und 
eine Begründung für das Entstehen dieser Privilegien gegeben. Daran an-
schließend wird das Patentrecht in das Umfeld der gewerblichen Schutz-
rechte eingeordnet. Das aktuelle Patentwesen wird im Folgenden näher be-
schrieben, die Grundbegriffe und Rechtstheorien werden vorgestellt und 
anhand des deutschen Patentgesetzes die materialrechtlichen Voraussetzun-
gen besprochen. Im Anschluss daran wird die Offenbarung und die damit zu 
veröffentlichenden Inhalte sowie der Aufbau von deutschen Patentdokumen-
ten thematisiert. Die verfahrensrechtlichen Grundlagen bilden einen weite-
ren Abschnitt dieses Kapitels. Abschließend wird kurz auf internationale 

                                                      
2 Wolfrum, Strategisches Technologiemanagement, S. 127. 
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Besonderheiten des Patentrechts hingewiesen und es werden die Begriffe 
Erfindung, Patent und Patentportfolio bestimmt. 

2.1� Historische Entwicklung und Begründung 
des Patentwesens 

Das Interesse und die Notwendigkeit, Erfindungen zu schützen, und Erfin-
der zu belohnen, kann sich erst dann herausbilden, wenn soziale und wirt-
schaftliche Strukturen eine gewisse Reife erreicht haben, ein grundlegen-
des rechtliches Bewusstsein entwickelt ist und die Anwendung der 
Erfindungen wesentliche wirtschaftliche Vorteile verspricht. Daher sind 
Ansätze zum Schutz von Erfindungen erst seit der Neuzeit vorhanden3, 
wenn auch in Einzelfällen schon viel früher von patentähnlichen Maßnah-
men, wie etwa dem eher sagenhaften einjährigen Schutz neuer Kochrezep-
te um 500 v. Chr. in Sybaris, Süditalien, berichtet wird4. 

Die erste niedergeschriebene Regelung bezüglich eines zeitlich begrenz-
ten Schutzes vor Nachahmung ist das venezianische Gesetz von 1474. Durch 
die Anmeldung einer gebrauchsfertigen, neuen und erfinderischen Vorrich-
tung bei einer Behörde konnte der Erfinder seine Innovation für 10 Jahre 
schützen lassen. Widerrechtliches Kopieren wurde mit Geldbußen bestraft. 
Schon damals war die Intention, durch den Schutz von Erfindungen begabte 
Menschen zu innovativen Leistungen anzuspornen5.  

Im Laufe der Zeit entwickelten sich auch in England, Frankreich, USA 
und Deutschland Verfahrensgrundsätze, die nach und nach in Form von 
Gesetzen festgehalten wurden. In Frankreich wurde das Patentgesetz 1791 
kurz nach der Revolution beschlossen. Es entstand aus dem Gedanken, dass 
der Erfinder ein natürliches Eigentumsrecht an seiner Erfindung besitzt und 
ihm der Schutz als eine vertragsgemäße Gegenleistung für die Veröffentli-
chung und Bereitstellung seines Wissens zusteht. Ziel war es, die Erfinder-
tätigkeit im Land zu ermutigen und zu steigern. In England wurden die 
Grundsteine des Patentwesens schon früher gelegt. Mit dem Statute of Mo-
nopolies 1624 wurde der Missbrauch von Monopolen und Privilegien 
durch die Krone vom Parlament eingeschränkt. Es entwickelten sich nach 
und nach den modernen Patentgesetzen ähnliche Regelungen, die zusätz-
lich schon sehr früh auf eine Erfindungsbeschreibung bestanden. Als Ge-
setz verfasst und niedergeschrieben wurde der Anspruch auf Patentierung 
jedoch erst 1835. In den USA entstand 1790 ein Gesetz zum Schutz von 
                                                      
3 Kraßer, Patentrecht, S. 50 f. 
4 Zimmermann, GRUR 4/ 1967, S. 173 (173 f.). 
5 Kraßer, Patentrecht, S. 55. 
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Erfindungen. Man versprach sich davon eine wirksame Unterstützung und 
Beschleunigung von Innovationen und Fortschritt. In Anlehnung an das 
französische Patentgesetz wurde das ausschließliche Eigentum des Erfin-
ders an seiner Erfindung anerkannt und 1793 schriftlich festgehalten6. 

In Deutschland verzögerte sich die Entstehung eines gemeinsamen Pa-
tentgesetzes aufgrund des Deutschen Bundes und der damit zusammen-
hängenden Vielzahl von Staatsgrenzen und einzelstaatlichen Vorstellungen 
und Sonderregelungen. Hinzu kam um 1850 eine nicht nur in Deutschland 
aufkommende Antipatentbewegung, die sich auf die Lehren des liberalen 
Wirtschaftssystems und freien Handels nach Adam Smith berief. Die An-
hänger dieser Bewegung waren der Ansicht, dass die Erteilung von Paten-
ten Monopolstellungen errichtet und somit die Gewerbetätigkeit behindert 
und hemmt. Sie schlossen daraus, dass Erfindungspatente schädlich für das 
Gemeinwohl sind und setzten sich für deren Abschaffung ein7. 

Dem Gegenlager und damit Fürsprecher der Patente gehörten viele Tech-
niker, Ingenieure und Unternehmer an, die sich beispielsweise im 1856 ge-
gründeten Verein Deutscher Ingenieure oder der Deutschen Chemischen 
Gesellschaft formierten. Ihrer Meinung nach unterstützt der Schutz die Er-
findungstätigkeit und fördert die Bereitschaft von Unternehmen in die For-
schung zu investieren. Insgesamt kann durch Patentrechte der entwicklungs-
hemmenden Geheimhaltung entgegengewirkt werden. Die Befürworter 
setzten sich schließlich auch in Deutschland durch. So wurde 1877 das Pa-
tentgesetz auf den Weg gebracht und kurz danach in Berlin das Kaiserliche 
Patentamt eröffnet. Dieses wurde nach einigen Umbenennungen 1949 nach 
dem Zweiten Weltkrieg durch das Deutsche Patentamt in München ersetzt8. 

                                                      
6 Kraßer, Patentrecht, S. 56 f. 
7 Kaufer, The Economics of the Patent System, S. 8 f. 
8 Kraßer, Patentrecht, S. 62. 
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Abb. 2.1. Historische Entwicklung des Patentwesens 
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In der folgenden Zeit kam es zu laufenden Veränderungen und Refor-
men im deutschen Patentgesetz. Vor allem die Neuerungen aus dem Jahr 
1976 sind von Bedeutung. Es wurde zum einen dem weltweiten Patentzu-
sammenarbeitsvertrag zugestimmt, auch Patent Cooperation Treaty PCT 
genannt. Dieser ermöglicht es, mit einer einzigen Anmeldung in mehreren 
vom Anmelder gewünschten Ländern einen vorläufigen patentrechtlichen 
Schutz zu erlangen. Ferner wurden die Voraussetzungen für eine europa-
weite Harmonisierung des Patentwesens im Rahmen des Europäischen 
Patent Übereinkommens EPÜ geschaffen. Dazu gehört unter anderem ein 
einheitliches europäisches Patentverfahren und die Eröffnung des Europäi-
schen Patentamts in München9. Einen Überblick zur geschichtlichen Ent-
wicklung des Patentwesens gibt Abb. 2.1. 

2.2� Einordnung des Patentrechts in die gewerblichen 
Schutzrechte 

Der Schutz von Erfindungen ist in Deutschland im Rahmen des gewerbli-
chen Rechtsschutzes geregelt. Der gewerbliche Rechtsschutz ist ein Teil 
des Privatrechts und dient dem Schutz geistigen Schaffens im gewerbli-
chen Bereich. Zu dem Begriff gewerblicher Rechtsschutz werden folgende 
zusammen mit ihren Rechtsquellen genannte Rechtsgebiete gezählt: 

• das Patentrecht: Patentgesetz (PatG) in der Fassung von 1981, 
• das Gebrauchsmusterrecht: Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) in der 

Fassung von 1986, 
• das Halbleiterschutzrecht: Halbleiterschutzgesetz in der Fassung von 

198710, 
• das Geschmacksmusterrecht: Geschmacksmustergesetz (GeschmMG) in 

der Fassung von 1986, 
• das Recht gegen den unlauteren Wettbewerb: Gesetz gegen den unlau-

teren Wettbewerb (UWG) in der Fassung von 1986, 
• das Kennzeichenrecht: Warenzeichengesetz (WZG) in der Fassung von 

1968 und § 16 UWG, § 12 BGB, §§ 17 ff. HGB11. 

Das Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes lässt sich anhand zweier 
unterschiedlicher Wertungsgedanken ordnen. Das UWG und das Kennzei-
chenrecht gewährleisten auf der Sicherung des fairen Leistungswettbewerbs 

                                                      
9 Holeweg, GRUR Int. 2/ 2001, S. 141 (145). 
10 Osterrieth, Patentrecht, S. 89. 
11 Ahlert/Schröder, Rechtliche Grundlagen des Marketing, S. 105. 
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durch Bekämpfung unlauteren Wettbewerbsverhaltens. Das Patentrecht 
sowie das Musterrecht dienen dagegen dem Schutz der geistig-gewerb-
lichen Schöpfung als solche12. Sie gewähren besondere Ausschließlichkeits-
rechte, die auf folgenden Merkmalen beruhen: 

Zum einen handelt es sich um subjektive Privatrechte, welche die Inte-
ressen des Schaffenden an einer konkreten, gewerblich verwertbaren Leis-
tung sichern, indem sie die Leistung seiner rechtlichen Herrschaft unterwer-
fen und ihn dazu befugen, die Interessen über Klagewege wahrzunehmen 
und durchzusetzen. Zum anderen sind es Immaterialgüterrechte, da sie den 
geistigen Gehalt der gewerblichen Güter betreffen. 

Ferner besitzen sie als Recht einen positiven und negativen Inhalt, der 
sich in den Benutzungsbefugnissen für den Inhaber (positiv) bzw. durch 
die Befugnis Dritte von der Nutzung auszuschließen (negativ) äußert. 

Eine Systematisierung und Abgrenzung der Rechtsmaterie des gewerb-
lichen Rechtsschutzes gibt Abb. 2.2. In ihr sind neben den verschiedenen 
Rechtsquellen auch die jeweils in juristischen Schriften verwendeten nor-
mensystemübergreifenden Begriffe genannt. 
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Abb. 2.2. Systematisierung und Abgrenzung der Rechtsmaterie des gewerblichen 
Rechtsschutzes (nach Ahlert/Schröder) 

                                                      
12 Ahlert/Schröder, Rechtliche Grundlagen des Marketing, S. 107. 
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2.3� Grundbegriffe und Rechtstheorien des Patentrechts 

Wie bereits erwähnt, ist das Ziel des Patentrechts der Schutz von geistig-
gewerblichen Schöpfungen und Leistungen. Der theoretische Ausgangs-
punkt ist der Schutz des Individuums und die Anerkennung des allgemei-
nen Persönlichkeitsrecht. Darauf baut der Schutz des geistigen Eigentums 
auf. Der zuvor auf körperliche Gegenstände bezogene Eigentumsbegriff 
wurde in diesem Zusammenhang auf geistige Leistungen ausgedehnt. Al-
lein durch das Persönlichkeitsrecht und den Begriff des geistigen Eigen-
tums ist jedoch in patentrechtlicher Hinsicht noch nicht zu erklären, wes-
halb der Erfinder erst nach staatlicher Erteilung eines Patents ein Anrecht 
auf Schutz seiner Erfindung erhält und zudem ein Ausschlussrecht erteilt 
bekommt. Es sind also verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen, damit 
ein Patent erteilt und der zugehörige Schutz gewährt werden kann13. Die 
grundlegende Voraussetzung ist die Offenbarung der Erfindung der Öf-
fentlichkeit gegenüber. Nur gegen eine Bekanntmachung und Veröffentli-
chung der Innovation, die dem Fortschritt der Allgemeinheit dienen soll, 
wird ein Schutzrecht gewährt. Weitere materialrechtliche und verfahrens-
rechtliche Voraussetzungen werden im nachfolgenden Kapitel erläutert. 

Bei dem Versuch, die theoretische Basis und die Legitimation für den 
Patentschutz zusammenzufassen, ist auf die Arbeiten von Machlup zu ver-
weisen. Nach Machlup sind die Grundlagen des Patentrechts in vier ver-
schiedene, aber zusammenhängende Patentrechtstheorien zu untergliedern: 

Eigentumstheorie: Dieser Ansatz kommt aus der Naturrechtstheorie und 
besagt, dass nicht nur jede körperliche sondern auch jede geistige Schöp-
fung als Eigentum des Schöpfers zu behandeln ist. Daraus leitet sich das 
Recht ab, Dritte von der Nutzung auszuschließen. 

Belohnungstheorie: Nach dieser Theorie verdient der Erfinder nicht nur 
ein eigentumsähnliches Recht an seiner Erfindung, sondern vielmehr den 
Anspruch auf eine Art Gegenleistung der Allgemeinheit für seine Erfin-
dung. Das heißt, dass über die Eigentumstheorie hinaus die Erfindung als 
geistiges Eigentum anerkannt wird und zusätzlich eine Belohnung finan-
zieller oder ideeller Art geboten wird. 

Anspornungstheorie: Die Anspornungstheorie betrachtet das Patentrecht 
nicht nur als Anspruch auf geistiges Eigentum und eine damit verbundene 
Belohnung, sondern sie schafft zusätzlich einen Anreiz für eine technische 
Erfindertätigkeit. Dies geschieht im Einverständnis mit der Allgemeinheit 
und dem öffentlichen Interesse, da Erfindungen generell als Fortschritt und 
Entwicklung und zum Wohl eines Volkes angesehen werden. Als Anreiz 
für eine Erfindung stellt sie einen umfassenden Schutz in Aussicht. 
                                                      
13 Osterrieth, Patentrecht, S. 4. 
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Offenbarungstheorie: Diese Betrachtungsweise stellt den Nutzen von 
Erfindungen für die Allgemeinheit in den Mittelpunkt. Diese Theorie wird 
auch als Vertragstheorie bezeichnet, da sie die Gewährung des Schutzes 
als Gegenleistung für die Veröffentlichung der Erfindung ansieht. Die 
Erfindung wird nur in den Bereichen geschützt, die auch offenbart werden. 
Hinzu kommt, dass nur die erstmalige Offenbarung im Rahmen des Pa-
tentwesens schützenswert ist14. 

2.4� Materialrechtliche Voraussetzungen 
des Patentrechts 

Im Folgenden wird auf die materialrechtlichen Voraussetzungen des deut-
schen Patentrechts und die zugehörigen Begrifflichkeiten eingegangen. Da 
das deutsche System dem europäischen Patentwesen sehr ähnlich ist, oder 
anders gesagt, das europäische System auf dem Deutschen basiert, werden 
beide Rechtsgrundlagen parallel vorgestellt. Neben den Paragraphen des 
deutschen Patentgesetzes werden zusätzlich die entsprechenden Stellen des 
Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) in Klammern angegeben. Die 
wesentlichen materialrechtlichen Voraussetzungen einer Patenterteilung 
sind in § 1 I PatG (entspr. Artikel 52 I EPÜ) niedergeschrieben. Hier heißt 
es, dass Patente für Erfindungen erteilt werden, die neu sind, auf erfinderi-
scher Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind15. 

Die Voraussetzung der Neuheit ist in § 3 PatG (entspr. Artikel 54 EPÜ) 
geregelt. Demnach gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht zum Stand 
der Technik gehört. Nach § 3 II PatG (entspr. Artikel 54 II EPÜ) umfasst 
der Stand der Technik alles, was vor dem Tag der Anmeldung der Öffent-
lichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, Benutzung oder 
in sonstiger Art und Weise bekannt war. Der Neuheitsbegriff ist im Sinne 
einer absoluten Neuheit zu betrachten. Dem Anmelder wird demnach nur 
dann ein Patent zugesprochen, wenn er den Stand der Technik objektiv 
um eine technische Erfindung bereichert. Zur Beurteilung der Neuheit ist 
die Gesamtheit des technischen Wissens unabhängig vom Zeitpunkt oder 
Ort der Offenbarung heranzuziehen. Eine subjektive Erweiterung genügt 
den Ansprüchen eines Patents nicht. Im Rahmen der Neuheitsprüfung 
wird der Stand des Wissens an dem Fachwissen eines Durchschnittsfach-
manns gemessen. Zeitlich ausschlaggebend ist der Stand des Wissens am 
Tag der Anmeldung oder dem Zeitpunkt einer früheren Anmeldung, falls 

                                                      
14 Machlup, GRUR Int. 9/ 1961, S. 373 (373 ff.). 
15 Reitzig, Die Bewertung von Patentrechten, S. 8. 
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eine Priorität gemäß § 40 PatG (entspr. Artikel 87 EPÜ) in Anspruch ge-
nommen wurde16. 

Eine weitere Voraussetzung für die Erteilung eines Patents ist die erfin-
derische Tätigkeit, sie ist in § 4 Satz 1 PatG (entspr. Artikel 56 Satz 1 
EPÜ) genauer geregelt. Hiernach beruht eine Erfindung dann auf erfinderi-
scher Tätigkeit, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender 
Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Eine bloße Kombination bekann-
ter Einzelmaßnahmen gehört beispielsweise nicht zu einer erfinderischen 
Tätigkeit, weshalb für derartige Leistungen kein Patent erteilt werden 
kann. Während in der Praxis die Prüfung auf Neuheit in der Regel zu ein-
deutigen Ergebnissen kommt, stößt man bei der Beurteilung der erfinderi-
schen Tätigkeit häufig auf erhebliche Probleme17.  

Der Fachmann ist gefordert, den Stand des Wissens zu erfassen und eine 
Bewertung des objektiven Inhalts der Erfindung sowie der individuellen 
Leistung des Erfinders vorzunehmen. Erschwerend kommt hinzu, dass die 
sogenannte Erfindungshöhe rückwirkend bewertet wird. Es handelt sich 
also um eine rückschauende Betrachtung, bei welcher der Durchschnitts-
fachmann den Inhalt der Erfindung ausblenden muss, um die Erfindungs-
höhe auf Grundlage des Stands der Technik zu bewerten. So wird bei-
spielsweise die Schwierigkeit leicht verkannt, eine einfachere Lösung für 
eine Problemstellung ohne wesentliche Qualitätseinbußen zu erfinden. Der 
Prüfer sieht beim Einblick in die Erfindungsbeschreibung zuerst die Lö-
sung und dann den Stand der Technik. Diese zur Situation des Erfinders 
umgekehrte Sichtweise führt mitunter zu einer unterschiedlichen Einschät-
zung der erfinderischen Tätigkeit. Die Beurteilung der Erfindungshöhe 
folgt dem Alles-oder-Nichts-Prinzip, das heißt, dass entweder ein Patent 
erteilt wird, ganz gleich ob es sich um eine große oder nur sehr kleine Er-
findung handelt, oder nicht. Die Bedeutung der Erfindungshöhe kommt 
erst in der Bestimmung des Schutzbereichs zur Geltung. Je höher die er-
finderische Tätigkeit eingeschätzt wird, desto größer kann in der Regel 
auch der Schutzbereich gewählt werden18. 

Die dritte in § 1 I PatG genannte Voraussetzung ist die gewerbliche 
Anwendbarkeit der Erfindung. § 5 Abs. 1 PatG (entspr. Artikel 57 EPÜ) 
besagt, dass eine Erfindung gewerblich anwendbar ist, wenn ihr Gegens-
tand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirt-
schaft hergestellt oder genutzt werden kann. Nach Krasser ist die Möglich-
keit der Anwendung, ungeachtet ihrer Realisierung oder Rentabilität, allein 
entscheidend. Zur Anwendbarkeit gehört die technische Brauchbarkeit 

                                                      
16 Osterrieth, Patentrecht, S. 104 ff. 
17 Pleschak/Sabisch, Innovationsmanagement, S. 49. 
18 Osterrieth, Patentrecht, S. 110 ff. 
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oder Leistungsfähigkeit, das heißt, dass die Erfindung wie beschrieben 
funktionieren muss. Ferner muss die Erfindung unabhängig von Zufällen 
wiederholbar sein. In der Vorschrift zur gewerblichen Anwendbarkeit wird 
nochmals deutlich, dass der Schutz von Erfindungen als Belohnung ge-
währt wird, wenn damit gewerbliche Produkte oder Verfahren zum lang-
fristigen Fortschritt der Allgemeinheit weiterentwickelt werden. Erfindun-
gen mit rein theoretischer Bedeutung können im Sinne des Patentgesetzes 
keinen Schutz erlangen. 

Patente werden sowohl für Produkte als auch für Verfahren erteilt. Die-
se beiden Patentkategorien sollen an dieser Stelle anhand einiger Beispiele 
kurz vorgestellt werden. Selbstverständlich gelten für beide Gruppen die 
oben besprochenen materialrechtlichen Voraussetzungen. Das Erzeugnis-
patent, das den umfassensten Schutz gewährt, weil es sich sowohl auf alle 
Herstellungsverfahren sowie auf alle Verwendungsformen der Erfindung 
erstreckt, wird erteilt für: 

• Vorrichtungen wie Maschinen, Geräte, Werkzeuge oder auch nur Teile 
davon, 

• Stoffe, die in der Natur nicht vorkommen wie beispielsweise Kunststof-
fe, Arzneimittel, usw., 

• unbewegliche Sachen wie Brücken, Deiche, Kanäle, 
• elektrische Schaltungen und sonstige Anordnungen aus funktionell zu-

sammenwirkenden Mitteln. 

Zu den Verfahrenspatenten gehören auch die so genannten Verwen-
dungsansprüche, die die Benutzung eines Gegenstandes zum Inhalt haben. 
Verfahrenspatente werden erteilt für: 

• Herstellungsverfahren zur Produktion von Erzeugnissen, 
• Arbeitsverfahren, die nicht der Produktion eines bestimmten Erzeugnis-

ses dienen wie beispielsweise Messen und Prüfen, 
• neue Verwendungsmöglichkeiten bezüglich der Anwendung eines Er-

zeugnisses in einer bestimmten, bisher nicht bekannten Weise19. 

Die materialrechtlichen Voraussetzungen, die Neuheit, die Erfindungs-
höhe und die gewerbliche Anwendbarkeit, stellen die inhaltliche Basis von 
Erzeugnis- und Verfahrenspatenten dar. Weitere Voraussetzungen betref-
fen die zur Offenbarung notwendige Patentschrift selbst, auf deren Form 
und Aufbau im nächsten Abschnitt eingegangen wird. 

                                                      
19 Pleschak/Sabisch, Innovationsmanagement, S. 49. 
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2.5� Die Offenbarung und der Aufbau deutscher 
Patentschriften 

Die Offenbarung der Erfindung ist ein wesentlicher Bestandteil des patent-
rechtlichen Grundgedankens und gleichzeitig eine wichtige Voraussetzung 
zur Erlangung des Patentschutzes. Der Erfinder kann seine Erfindung nur 
dann umfassend schützen lassen, wenn er bereit ist eine vollständige Be-
schreibung der Erfindung zu offenbaren und damit der Allgemeinheit zur 
Verfügung zu stellen. Diese Offenbarung stellt eine Weiterentwicklung des 
Stands der Technik dar und bereichert somit den Fortschritt einer Gesell-
schaft. Die Offenbarung ist ausdrücklich im Patentgesetz festgehalten. Im 
Zusammenhang mit den Vorschriften für die Anmeldung heißt es in § 34 
Abs. 2 PatG (entspr. Artikel 83 EPÜ), dass die Offenbarung fester Be-
standteil der Anmeldung ist und damit unbedingte Voraussetzung zur Er-
teilung eines Patents. In dem Paragraph heißt es weiter, dass die Erfindung 
so deutlich und vollständig zu offenbaren ist, dass ein Fachmann sie aus-
führen kann20. 

Die Vorschriften zu Form, Aufbau und Inhalt der Patentschriften sind in 
§§ 34 bis 41 PatG festgelegt. Zu den notwendigen Bestandteilen gehört der 
Name des Anmelders, der Antrag auf Patenterteilung, mindestens ein Pa-
tentanspruch, die Beschreibung und die zugehörigen Zeichnungen. Zu den 
Patentansprüchen ist zu sagen, dass sie festlegen, was an der Erfindung 
neu ist und was geschützt werden soll. Sie werden in der Regel nach dem 
Motto „so eng wie nötig, so breit wie möglich“ formuliert, um einerseits 
eine sinnvolle Abgrenzung der Erfindung zum Stand der Technik zu ge-
währleisten und andererseits dem Patent einen möglichst großen Schutzbe-
reich zu geben. Bestehende Mängel können sowohl bei Beschreibung und 
Zeichnung als auch bei den Patentansprüchen nachträglich verbessert wer-
den, jedoch können keine fehlenden Inhalte nachgetragen werden21. 

Da im Rahmen der Arbeit auch die Analyse einzelner Patentdokumente 
von Bedeutung ist, wird an dieser Stelle anhand eines Beispiels der Aufbau 
von Patentschriften etwas näher betrachtet. Für die Recherche von Patent-
schriften zur statistischen Analyse ist vor allem die erste Seite von Bedeu-
tung. Abbildung 2.3 zeigt die erste Seite eines Beispielpatentes, anhand 
dessen die einzelnen Patentinformationen, erläutert werden, die im Rah-
men der Offenbarung zu veröffentlichen sind. Die im nachstehenden Text 
angegebenen in Klammern stehenden Zahlen beziehen sich auf die in Krei-
sen sichtbaren Nummern der Abbildung. 

                                                      
20 Osterrieth, Patentrecht, S. 16. 
21 Rebel, Gewerbliche Schutzrechte, S. 342. 
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Abb. 2.3. Erste Seite eines Beispielpatents zur Erläuterung der enthaltenen Patent-
informationen (DE 198 34 771 C2) 

Auf der ersten Seite der Patentschrift finden sich Informationen über 
den Anmeldetag (22), den Offenlegungstag (43), den Tag der Patentertei-
lung (45), die technische Patentklassifizierung (51), den Anmelder (71) 
bzw. Patentinhaber (73), den Erfinder (72), die zur Beurteilung in Betracht 
gezogenen Druckschriften bzw. Entgegenhaltungen, auch Zitationen ge-
nannt (56), den Titel der Erfindung (54), eine verkürzte Beschreibung der 
Erfindung (57) sowie gegebenenfalls eine Skizze. Bei international wir-
kenden Patenten kommen zusätzliche Informationen wie die Staaten, in 
denen ein Schutzrecht erwirkt wurde und Angaben zur Priorität hinzu. 

Für die statistische Patentanalyse ist vor allem das Anmeldungsdatum 
(22) relevant. An diesem Tag tritt die Erfindung zum ersten Mal in Er-
scheinung. So einfach diese Information auch ist, dieses Datum ist die 
Grundlage einer Vielzahl von Patentkennwerten, die in Kap. 4 beschrieben 
werden. Neben dem Tag der Anmeldung ist der Offenlegungstag (43), im 
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Regelfall 18 Monate nach Anmeldung, und je nach Stand des Verfahrens 
der Veröffentlichungstag der Patenterteilung (45) mit angegeben. Auch 
diese Daten werden im Rahmen der Patentanalyse häufig verwendet. 

Ebenfalls von Bedeutung ist die Klassifikation technischer Sachverhalte 
(51). Sie orientiert sich an der Internationalen Patentklassifikation IPC und 
ordnet das Patent einer von etwa 70.000 technischen Untergliederungen 
zu. Im Rahmen des deutschen Patentwesens, genauer gesagt der Deutschen 
Feinklassifikation DEKLA wurde diese Einteilung um etwa 40.000 auf 
etwa 110.000 Klassen verfeinert und wird durch die letzte Buchstaben-
Ziffern-Kombination mit ein bis drei Zeichen angezeigt22. Im Beispielpa-
tent aus Abb. 2.3 ist keine erweiterte Klassifikation vorhanden. Die Über-
setzung des Zahlen- und Buchstabencodes ist der entsprechenden Tabelle 
des DPMA zu entnehmen. Im Beispiel handelt es sich um die Sektion B 
„Arbeitsverfahren, Transportieren“, die Klasse 32 „Formgebung - Schicht-
körper“, die Unterklasse B „aus Ebenen oder gewölbten Schichten, z. B. 
mit zell- oder wabenförmiger Form, aufgebaute Erzeugnisse“, die Haupt-
gruppe 27 „Schichtkörper, die als wichtigen Bestandteil Kunstharz enthal-
ten“ und die Untergruppe 12 „grenzend an eine aus Fasern oder Fäden 
aufgebaute Schicht“23. 

Die für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogenen 
Druckschriften (56), auch Zitationen genannt, sind Patentschriften und 
wissenschaftliche Veröffentlichungen, die den Stand des Wissens wieder-
geben und auf die das Patent Bezug nimmt und aufbaut. Sie können im 
Rahmen der Patentanalyse sowohl quantitativ als auch inhaltlich genutzt 
werden um Kennwerte zu berechnen und Verbindungen von Patentschrif-
ten und ihren Anmeldern zu erkunden24. 

2.6� Verfahrensrechtliche Grundlagen des Patentrechts 

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Schritte des deutschen Patent-
verfahrens erläutert. In den meisten Ländern läuft das Verfahren nach einem 
ähnlichen Schema ab. Da bei der Patentanalyse mit den aus dem Verfahren 
entstandenen Daten umgegangen wird, ist ein Überblick über den Verfah-
rensablauf dringend notwendig. Zur besseren Übersicht zeigt Abb. 2.4 die 
einzelnen Schritte anhand eines Zeitstrahls graphisch auf. 

                                                      
22 Deutsches Patent- und Markenamt, Online-Hilfe der Patentdatenbank 

DEPATIS, Kap. 7.1; Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF, 
Der Patentserver. 

23 Deutsches Patent- und Markenamt, Online Erläuterung zur DEKLA (IPC). 
24 Schmoch, Wettbewerbsvorsprung durch Patentinformation, S. 31 f. 
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Abb. 2.4. Das deutsche Patentverfahren in zeitlicher Abfolge (nach Ripper/Wolf) 

Wie bereits gesagt, beginnt das Verfahren mit der Anmeldung durch den 
Erfinder. Dieser Anmeldetag wird auch Prioritätsdatum genannt. Es ist das 
Datum der ersten Anmeldung der Erfindung zum Patent, der weitere An-
meldungen in anderen Ländern folgen können. Das Datum bestimmt ferner 
den so genannten Zeitrang der Anmeldung und ist maßgeblich für den zu 
berücksichtigenden Stand der Technik. Des weiteren sind vom Tag der 
Anmeldung die Laufzeit des Patents, die Prioritätsfrist zur Einreichung 
von Auslandsanmeldungen und die Offenlegungsfrist abhängig25. 

Nach dem Eingang der Anmeldung prüft das DPMA, ob alle Formvor-
schriften eingehalten wurden und ob es offensichtliche Patenthindernisse 
gibt. Außerdem wird während dieser Offensichtlichkeitsprüfung die Erfin-
dung einem technischen Fachgebiet zugeordnet26. 

Die mit der Anmeldung beginnende Prioritätsfrist beträgt 12 Monate. In 
dieser Zeit besteht das Prioritätsrecht, den Patentschutz in weiteren Ländern 
zu beantragen. Die ursprüngliche Anmeldung bleibt davon unberührt. Die 
Kosten für die Nachanmeldungen setzen sich vor allem aus der zu überset-
zenden Patentschrift und der Pflicht, sich durch einen Patentanwalt vertre-
ten zu lassen, zusammen. Eine Möglichkeit inhaltliche Dinge zu ergänzen 
stellt das Zusatzpatent dar. Es kostet keine Jahresgebühren, endet gleichzei-
tig mit der Laufzeit der Hauptanmeldung und kann innerhalb der ersten 
18 Monate nach Anmeldung beantragt werden. Es besteht außerdem die 
Möglichkeit, eine bereits angemeldete, Erfindung innerhalb von 12 Mona-
ten erneut anzumelden. Dabei muss die Priorität der Erstanmeldung (innere 
Priorität) in Anspruch genommen werden, das heißt die Laufzeit kann um 
maximal 12 Monate verlängert werden. In der Praxis wird diese Variante 

                                                      
25 Schmoch, Wettbewerbsvorteile durch Patentinformation, S. 16. 
26 Schmoch, Wettbewerbsvorteile durch Patentinformation, S. 16. 
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genutzt, um Weiterentwicklungen und Ergänzungen in den Patentschutz mit 
aufzunehmen27. 

Beim DPMA wird nach 18 Monaten die Patentschrift der Allgemeinheit 
zugänglich gemacht. Die Offenlegung bedient dabei den Grundgedanken 
des Patentrechts, den Tausch von Schutzrechten gegen eine frühzeitige 
Veröffentlichung der Erfindung. 

Das notwendige Prüfungsverfahren muss innerhalb der ersten sieben 
Jahre vom Anmelder eingeleitet werden. Geschieht dies nicht, gilt das 
Patent als zurückgenommen. Es ist möglich den Antrag auf Prüfung gleich 
bei der Anmeldung zu stellen. Ist er einmal gestellt, ist eine Rücknahme 
nicht mehr möglich und das Prüfungsverfahren zur Feststellung der mate-
riellen Patentfähigkeit wird durchgeführt. Will man mit dem Prüfungsan-
trag warten und dennoch sich ein Bild über die Patentierbarkeit machen, so 
kann man ab Anmeldung einen Rechercheantrag stellen, in dem der Stand 
der Technik ermittelt wird und im Falle der Offenlegung die ermittelten 
Dokumente erwähnt werden28. 

Ist das Prüfungsverfahren erstmalig abgeschlossen, wird der Anmelder 
in Form eines so genannten Prüfungsbescheids über das Ergebnis infor-
miert. Ist die Erfindung dem Prüfer nach nicht patentfähig, erlässt dieser 
einen Zurückweisungsbeschluss, gegen den der Erfinder innerhalb eines 
Monats schriftlich und gebührenpflichtig Beschwerde einlegen kann. Wer-
den Mängel erkannt, hat er in der Regel vier Monate Zeit um darauf zu 
reagieren und Verbesserungen vorzunehmen. Geht das Prüfungsverfahren, 
das zwischen zwei und vier Jahren dauern kann durch, erscheint nach ei-
nem mitgeteilten Patenterteilungsbeschluss die Patentschrift. 

Nun kann jeder Dritte innerhalb von drei Monaten nach Veröffentli-
chung der Patenterteilung Einspruch gegen die Erteilung einlegen. Da-
durch wird eine erneute Prüfung durchgeführt, die mit einer beschränkten 
oder unbeschränkten Aufrechterhaltung oder aber mit Widerruf des Patents 
endet. Die Schutzdauer beträgt insgesamt maximal 20 Jahre ab Anmelde-
tag. Durch die unaufgeforderte Zahlung der ab dem dritten Jahr fälligen 
Patentgebühren wird das Patent aufrechterhalten. Werden die Zahlungen 
eingestellt, erlischt das Patent unwiderruflich29. 

                                                      
27 Ripper/Wolf, Patente und Patentstrategie, S. 8. 
28 Osterrieth, Patentrecht, S. 287 f. 
29 Schmoch, Wettbewerbsvorsprung durch Patentinformation, S. 15 f. 
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2.7� Internationale Regelungen und Absprachen 

Nachdem das Verfahren zur Erlangung eines Patents am Deutschen Patent- 
und Markenamt beschrieben wurde, werden in diesem Abschnitt die Ver-
fahren des Europäischen Patentamtes und des Patentzusammenarbeitsver-
trages PCT (Patent Cooperation Treaty) genauer betrachtet. Im Rahmen 
der vorzunehmenden Patentanalyse ist mit weltweit und europaweit ange-
meldeten Patenten zu rechnen. Um ein Verständnis für die länderübergrei-
fenden Verfahren aufzubauen, ist eine kurze Einführung notwendig. 

Dem Europäischen Patentübereinkommen gehören derzeit 30 Länder 
an30. Ab einer Anmeldung eines Patents in mehr als vier europäischen Län-
dern ist die Anmeldung über das Europäische Patentamt in München oder 
der Zweigstelle in Den Haag günstiger als die getrennte Anmeldung in den 
einzelnen Ländern31. Ein weiterer Vorteil der europäischen Anmeldung ist, 
dass zu Beginn nur eine Verfahrenssprache zu wählen ist (englisch, franzö-
sisch oder deutsch). Erst nach der Patenterteilung geht das Verfahren auf die 
Patentämter der einzelnen Länder über. Mit dem Tag der Erteilung zerfällt 
also das europäische Patent in ein Bündel nationaler Schutzrechte32. Die 
Erteilung dauert in etwa drei bis sechs Jahre. Wird das Patent erteilt, müssen 
gemäß der nationalen Bestimmungen der Länder, in denen das Patent an-
gemeldet werden soll, die Patentgebühren an die betreffenden Patentämter 
gezahlt werden. Die Einspruchsfrist dauert neun Monate. Zu bemerken ist, 
dass weitere nicht zu unterschätzende Kosten durch die Notwendigkeit ei-
ner Übersetzung der Patentschrift in die Landessprache und die pflichtge-
mäße Vertretung durch einen Patentanwalt hinzukommen. Dies sei erwähnt, 
da anhand der Patentanalyse aufgrund der Anzahl der Länder, in denen das 
Patentrecht gilt und dem damit verbundenen Aufwand, Aussagen über das 
Patent und den Anmelder getroffen werden können33. 

Durch den Patentzusammenarbeitsvertrag oder auch Patent Cooperation 
Treaty PCT ergibt sich die Möglichkeit auf internationaler Ebene die An-
meldung und die Vorprüfung zusammenzufassen. Durch die internationale 
Patentanmeldung entsteht jedoch kein internationales Patent, ähnlich dem 
EPÜ, sondern nur die Option auf eine Vielzahl von Patentanmeldungen. 
Hauptvorteil dieses Verfahrens ist, dass unter Wahrung der Priorität erst 
spät über die konkreten Auslandsanmeldungen entschieden werden muss. 
Während bei einer direkten nationalen Anmeldung die Prioritätsfrist nach 

                                                      
30 Europäisches Patentamt EPA, Das Erteilungsverfahren. 
31 Specht/Beckmann/Amelingmeyer, F&E Management, S. 247. 
32 Haugg/Lokys/Winterfeldt, in: Engelhardt (Hrsg), Fachwissen Patentinformati-

on: Datenbanken strategisch genutzt, S. 183 (189). 
33 Specht/Beckmann/Amelingmeyer, F&E Management, S. 247. 
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einem Jahr abläuft, beträgt die Frist bei der PCT-Anmeldung je nach Land 
20 oder 30 Monate. 

Diese Frist kann in allen Ländern auf 30 Monate verlängert werden, 
wenn ein Antrag auf vorläufige internationale Prüfung gestellt wird. Die-
ses Prüfungsverfahren endet nicht mit der Erteilung oder Zurückweisung 
des Patents, sondern nur mit einem internationalen Prüfbericht, der ein 
Ergebnis der Anmeldungsprüfung in Bezug auf Neuheit und Erfindungs-
höhe enthält. Nach der angesprochenen Frist geht das Verfahren auf die bis 
dahin festgelegten Länder und deren Patentämter über. Wie schon zuvor 
bei der europäischen Anmeldung müssen auch bei der PCT-Anmeldung 
Prüfungs-, Übersetzungs- und Anwaltsgebühren der jeweiligen Länder ge-
leistet werden. Abbildung 2.5 fasst das PCT-Verfahren noch einmal gra-
fisch zusammen. Wie dargestellt, wird die Anmeldung an einem nationalen 
Patentamt ausgelöst und innerhalb der Prioritätsfrist von 12 Monaten über 
den Patentzusammenarbeitsvertrag PCT auf die Mitgliedstaaten ausgewei-
tet. Danach beginnt die acht- bzw. achtzehnmonatige länderbezogene Frist, 
die wie erwähnt in allen Ländern durch Stellung des Prüfungsantrages auf 
insgesamt, auf die Anmeldung bezogen, 30 Monate ausgedehnt werden 
kann34. 

                                                      
34 Schmoch, Wettbewerbsvorsprung durch Patentinformation, S. 23 f. 
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2.8� Bewertung und Bilanzierung im Rahmen 
der rechtlicher Vorschriften 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Bewertung von Patentrech-
ten unter der Berücksichtigung existierender rechtlicher Vorgaben mit 
besonderem Augenmerk auf Bestimmungen bezüglich der Bilanzierung 
von immateriellen Vermögensgegenständen. 

Die für deutsche Unternehmen von Bedeutung und hier besprochenen 
international anerkannte Rechnungslegungsstandards sind: 

• International Accounting Standards (IAS), 
• International Financial Reporting Standards (IFRS)35, 
• United States – Generally Accepted Accounting Principles (US – GAAP). 
• IAS/IFRS sind seit dem 1. Januar 2005 für deutsche Unternehmen sogar 

vorgeschrieben36. 

Durch das Inkrafttreten des „Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im 
Unternehmensbereich“ (KonTraG) wird die Rechnungslegung nach interna-
tionalen Standards enorm erleichtert. Der gleiche Effekt ergibt sich auch 
durch das „Gesetz zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher 
Konzerne an Kapitalmärkten und zur Erleichterung der Aufnahme von Ge-
sellschaftsdarlehen“ (KapAEG)37. Die Erleichterung besteht darin, dass ge-
mäß des § 292a HGB der so genannten „Öffnungsklausel“, es nun nicht mehr 
notwendig ist einen handelsrechtlichen Konzernabschluss gemäß den §§ 
290-315 HGB aufzustellen, „wenn der Konzernabschluß und der Konzernla-
gebericht … nach international anerkannten Rechnunglegungsgrundsätzen  
 

                                                      
35 Seit der zum 1.Januar vollzogenen Strukturveränderung des International Ac-

counting Standard Comittee tritt die Bezeichnung IFRS an die Stelle der frühe-
ren Namensgebung IAS, wobei die Bezeichnung IAS für die bisher als IAS be-
zeichneten Standards erhalten bleibt. 

36 Im Folgenden wird unter „international anerkannten Rechnungslegungsstan-
dards“ die Rechnungslegung nach IAS/IFRS oder US – GAAP verstanden, vgl. 
z.B. Böcking/Orth, Der Betrieb DB, 51. JG., 1998a, S. 1241. I. Allg. werden 
Unternehmen IAS oder US – GAAP an, um so leichter Zugang zu den interna-
tionalen Kapitalmärkten zu erhalten. So müssen z.B. Unternehmen, die an der 
New York Stock Exchange gelistet wereden wollen, einen Abschluss nach US 
– GAAP bzw. zumindest eine Überleitungsrechnung („reconcilation“) aufstel-
len, vgl. z.B. Böcking/Orth, Der Betrieb DB, 51. JG., 1998b, S. 1876. 

37 Ein tabellarischer Vergleich der vor der Verabschiedung der beiden Gesetze 
geltenden Vorschriften und des nach Verabschiedung geltenden Rechts findet 
sich in Böcking/Orth, Der Betrieb DB, 51. JG., 1998a, S. 1242–1246. 
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aufgestellt worden ist“38. Darüber hinaus müssen, neben anderen Voraus-
setzungen für die Befreiung, nach § 292a Abs.2 HGB, die vom deutschen 
Recht abweichenden Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungs-
maßnahmen im Anhang bzw. in der Konzernabschlusserläuternung darge-
legt werden. 

2.8.1� Bilanzierung nach HGB 

Immaterielle Vermögensgegenstände stellen für die Unternehmen in der 
heutigen Zeit, welche durch die Globalisierung geprägt ist, wesentliche, 
wenn nicht sogar die entscheidenden Erfolgsfaktoren für ein erfolgreiches 
Bestehen an den globalisierten Märkten dar. Unter diesem Aspekt er-
scheint es kaum verwunderlich, dass die Rufe nach einer allgemeinen Ak-
tivierung immaterieller Vermögenswerte, (wie etwa von Patenten in der 
Bilanz) immer lauter werden. 

Eigene Patente 

§ 246 Abs. 1 HGB schreibt die Angabe aller Vermögensgegenstände, 
Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz vor. Allerdings 
sind laut § 266 Abs.2 HGB gewerbliche Schutzrechte zu den immateriellen 
Vermögensgegenständen zu zählen und für diese existiert gemäß 
§ 248 Abs. 2 HGB ein so genanntes „Ansatzverbot“, sofern sie unentgelt-
lich erworben wurden. Das bedeutet also, dass im Unternehmen selbst 
erstellte Patente in ihrer Form als immaterielle Vermögenswerte des Anla-
gevermögens nicht aktiviert werden39. Diese geltende Regelung macht 
Sinn, da wie schon angesprochen ein konkreter Wert für immaterielle 
Vermögensobjekte, wie etwa Patente, nur schwer zu ermitteln ist und so-
mit einer großen Unsicherheit unterliegt. 

Tauchen gewerbliche Schutzrecht in ihrer Eigenschaft als immaterielle 
Vermögenswerte allerdings als Bestandteile von Transaktionen zwischen 
Mutter-, Tochter- oder Schwesterunternehmen auf, so besteht in diesem 
Fall die Möglichkeit einer Aktivierung in der Bilanz, da sie in diesem spe-
ziellen Fall als erworbene Patente im Sinne des nächsten Abschnitts einzu-
ordnen sind und demzufolge auch als solche in der Bilanz aufgeführt wer-
den können. 

                                                      
38 Böcking/Orth, Der Betrieb DB, 51. JG., 1998b, S 1873 ff. 
39 Vgl. Hommel, Bilanzierung immaterieller Anlagenwerte, S. 251 ff. 
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Erworbene Patente 

Für entgeltlich erworbene Patente besteht im Unterschied zu selbsterstell-
ten Patenten eine Aktivierungspflicht40. 

Hier unterscheidet man drei Fälle, die mit jeweils verschiedenen Werten 
in die Bilanz eingehen: 

• Einzelerwerb eines Patents:  
In der Bilanz taucht der Wert der Anschaffungskosten in der Zugangs-
periode auf. 

• Erwerb durch Tausch:  
Auch hier gehen die Anschaffungskosten in die Bilanz ein. Diese An-
schaffungskosten des erworbenen Patents entsprechen hier dem Zeitwert 
des abgegebenen Patents. 

• Erwerb durch Unternehmensübernahme:  
Übersteigt der Gesamtkaufpreis den Buchwert, so gehen die erlangten 
immateriellen Vermögenswerte mit ihrem Zeitwert in die Bilanz ein, es 
sei denn, aus dem Kaufvertrag oder anderen Unterlagen, die zur Be-
stimmung des Kaufpreises dienten (z. B. Gutachten von Sachverständi-
gen etc.), gehen wirtschaftlich vernünftige Werte hervor. Ist dies der 
Fall, so sind diese bei der Aktivierung zu berücksichtigen. Sollte dies 
nicht möglich sein, können die aus dem Patent entstehenden Erträge als 
Bilanzwert herangezogen werden. Allerdings muss die Ermittlung der 
Erträge für einen sachverständigen Dritten nachvollziehbar sein. 

Folgebewertung 

Die Folgebewertung ergibt sich aus planmäßiger und außerplanmäßiger 
Abschreibung gem. § 253 Abs. 2 HGB: 

• Planmäßige Abschreibung:   
Sie ergibt sich aus Lebensdauer und durch den Nutzungsverlauf des Pat-
ents. Sollte der Nutzungsverlauf nicht eindeutig bestimmt werden kön-
nen, weil evtl. ein Verkauf des Patents zu einem späteren Zeitpunkt in 
Frage kommt, so ist eine lineare Abschreibung vorzunehmen. 

• Außerplanmäßige Abschreibungen:  
Diese sind notwendig und vorzunehmen, wenn der Zeitwert des Patents 
unter dessen Buchwert sinkt41. 

                                                      
40 Vgl. zu diesen Ausführungen Dawo, Immaterielle Güter in der Rechnungsle-

gung nach HGB, IAS/IFRS und US – GAAP, S. 97 ff., 103 f. 
41 Vgl. zu diesen Vorschriften den Deutschen Rechnungslegungsstandard Nr. 12 

(DRS 12), veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 197a vom 22. Oktober 2002. 
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2.8.2� Bilanzierung nach IAS/IFRS 

IAS und IFRS besitzen als international anerkannte Rechnungslegungs-
standards auch eine sehr große Bedeutung für deutsche Unternehmen. 
Grund dafür ist die EU-Verordnung Nr. 1606/200242, welche Unternehmen 
in der EU dazu verpflichtet, eine Rechnungslegung gemäß IAS/IFRS durch-
zuführen und vorzulegen. 

Eigene Patente 

Unter den Voraussetzungen, dass dem bilanzierenden Unternehmen aus 
dem zu aktivierenden Patent ein monetärer Nutzen zukommt und darüber 
hinaus die Herstellungskosten konkret zu ermitteln sind, existiert nach 
IAS/IFRS ein so genanntes Aktivierungswahlrecht für immaterielle Ver-
mögensgegenstände des Anlagevermögens43. Was den Nutzenzuwachs an-
belangt, so bedarf es gemäß IAS 38.45 einer Plausibilisierung44 durch das 
Unternehmen, eine solche Plausibilisierung könnte in Form einer Patentbe-
wertung vorgenommen werden, woraus ersichtlich wird, welche Bedeutung 
einer Bewertung von Patentrechten im Rahmen der Bilanzierung zukommt. 

Der Bilanzwert selbst entspricht den Herstellungskosten, also allen ab 
dem Zeitpunkt des Nuztenzuwachses anfallenden Kosten. Darunter sind 
nach IAS 38.54 auch Gebühren für die Patentanmeldung des Patents beim 
zuständigen Patentamt, Abschreibungen auf Patente und Lizenzen, aber 
auch dem Patent zurechenbare Gemeinkosten zu zählen. IAS 38.42 und 
38.45 erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen auch Ausgaben für die 
Entwicklung von Patenten (nicht aber für die Forschung) ebenfalls zu den 
Herstellungskosten zu addieren45. Was in diesem Zusammenhang unter 
Forschung bzw. Entwicklung entfällt, bestimmt sich aus IAS 38.7. 

Erworbene Patente 

Auch für entgeltlich oder durch Tausch erworbene Patente gelten gleiche 
Voraussetzungen für die Aktivierung, wie für selbsterstellte Patente. Al-
lerdings wird gemäß IAS 38.33 von vornherein davon ausgegangen, dass 

                                                      
42 Die Verordnung kann unter http://europa.eu.int/comm/internal market/  

accounting/ias de.htm eingesehen werden. 
43 Vgl. Schildbach, Der Konzernabschluß nach HGB, IAS und US – GAAP, 

S. 441. 
44 Vgl. Dawo, Immaterielle Güter in der Rechnungslegung nach HGB, IAS/IFRS 

und US – GAAP, S. 199 f. 
45 Zu den Aktivierungskriterien der Entwicklung vgl. Dawo, Immaterielle Güter 

in der Rechnungslegung nach HGB, IAS/IFRS und US – GAAP, S. 204 f. 
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mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Nutzenzuwachs für das erwerbende Un-
ternehmen vorliegt, da dieser Ziel und Zweck eines Erwerbs sein soll. 

Auch hier unterscheidet man zwei Fallgruppen: 

• Entgeltlicher Erwerb eines Patents:  
Hierbei erfolgt die Erstbewertung zu Anschaffungskosten. 

• Erwerb im Rahmen eines Unternehmenserwerbs  
Dabei ist der Bilanzwert nach IAS 38.31a mit einem „fair value“ anzu-
setzen. Für die Ermittlung dieses Barwertes können gemäß IAS 38.30 
seit der Neufassung des IAS 36 seit 2004 im Allgemeinen. verschiedene 
Verfahren zur Anwendung kommen: 

– „Traditional approach“:  
Der zu erwartende Zahlungszustrom wird mit einem risikoadjust-
ierten Zinssatz diskontiert. 

– „Expected cash flow approach“:  
Hierbei werden alternative Zahlungsströme, je nach ihrer Eintritts-
wahrscheinlichkeit, zur Bewertung herangezogen46. 

Sollte ein bewertendes Unternehmen über ein eigenes Verfahren zur Be-
wertung von Patenten verfügen, so kann dieses, gemäß IAS 38.29. und 30. 
zum Zweck der Bilanzierung unter der Voraussetzung herangezogen wer-
den, sobald dieses Bewertungsverfahren solide Prognosen garantiert. 

Folgebewertung 

In den Folgeperioden ergibt sich der Bilanzwert aus den Anschaffungs- 
bzw. Herstellungskosten. Die Vermögensminderung, welche durch den 
bestimmungsgemäßen Gebrauch entsteht, wird gemäß IAS 38.63. durch 
planmäßige Wertminderungen erfasst47. Darüber hinaus ist vorgeschrieben, 
dasjenige Abschreibungsverfahren zu wählen, welches den Wertverlauf 
des betrachteten immateriellen Vermögensgegenstandes am ehesten wider-
spiegelt. Falls der Wertverlauf nicht zweifelsfrei dargestellt werden kann, 
so ist gemäß IAS 38.88., bzw. IAS 38.97 das Verfahren der linearen Ab-
schreibung zu wählen. Erfährt das Patent eine Wertminderung aufgrund 
offensichtlicher Veränderungen im rechtlichen, ökonomischen oder tech-
nologischen Umfeld und diese Wertminderung ist durch ein geeignetes 

                                                      
46 Vgl. Dawo, Immaterielle Güter in der Rechnungslegung nach HGB, IAS/IFRS 

und US – GAAP, S. 139 ff. 
47 Vgl. Dawo, Immaterielle Güter in der Rechnungslegung nach HGB, IAS/IFRS 

und US – GAAP, S. 217 ff. 
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Verfahren konkret ermittelbar, so besteht die Möglichkeit außerplanmä-
ßiger Abschreibungen48. 

Darüber hinaus muss die verbleibende Nutzungsdauer alljährlich ge-
schätzt bzw. überprüft werden. Dies geschieht nach IAS 38.94 anhand wirt-
schaftlicher und rechtlicher Faktoren. Im speziellen Fall von Patenten als 
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ist die Länge 
der Nutzungsdauer durch die Dauer des Bestehens der Rechtspositionen 
beschränkt49. Die Neubewertung von Patenten in den Folgeperioden ist 
nicht möglich, da kein aktiver Markt im Sinne von IAS 38.7 existiert. 

2.8.3� Bilanzierung nach US – GAAP 

In den Vereinigten Staaten sollen aus Jahresabschlüssen und Bilanzen auch 
entscheidungsrelevante Informationen hervorgehen. Diese Informationen 
sollen alle relevanten Gruppen, also Investoren, Gläubiger und Share Hol-
der in die Lage versetzen ihr weiteres Vorgehen und Engagement zu über-
prüfen und aus dem vorgelegten Zahlenwerk vernünftige Handlungsalter-
nativen für die Zukunft abzuleiten. Die im kommenden Abschnitt 
beschriebene Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände nach 
US – GAAP verfolgt das gleiche Ziel. 

Eigene Patente 

Auch bei der Bilanzierung nach US – GAAP existiert, wie bei IAS/IFRS, 
ein Aktivierungswahlrecht für selbsterstellte Patente50. 

Um von diesem Aktivierungswahlrecht Gebrauch machen zu können, 
müssen nach dem Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) 
142.10 allerdings die nachfolgenden Bedingungen kumulativ vorliegen: 

• Identifizierbarkeit51: 
Dawo verweist bei dem Kriterium der Identifizierbarkeit auf Accounting 
Principles Board Opinion (APBO) 17.10, wo Patente explizit als Bei-
spiele identifizierbarer Vermögenswerte genannt werden, da dieses 
Kriterium nicht explizit im SFAS 142 erwähnt wird. Damit ist die 
Bedingung der Identifizierbarkeit für Patente stets erfüllt. 

                                                      
48 Vgl. Dawo, Immaterielle Güter in der Rechnungslegung nach HGB, IAS/IFRS 

und US – GAAP, S. 225 f. 
49 Vgl. Dawo, Immaterielle Güter in der Rechnungslegung nach HGB, IAS/IFRS 

und US – GAAP, S. 220 f. 
50 Vgl. Schildbach, Der Konzernabschluß nach HGB, IAS und US – GAAP, S. 441. 
51 Vgl. Dawo, Immaterielle Güter in der Rechnungslegung nach HGB, IAS/IFRS 

und US – GAAP,: S. 135 f. 
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• Spezifische Nutzungsdauer nach APBO 17.24:  
Als zweite Bedingung muss es möglich sein, die Laufzeit von Patenten, 
die in der Bilanz auftauchen, unter rechtlichen, ökonomischen und tech-
nologischen Aspekten zu schätzen. Da aber von Gesetzes wegen eine 
maximale Laufzeit von 20 Jahren vorgegeben ist, ist auch die zweite Be-
dingung stets erfüllt. 

In der Regel liegen beide Bedingungen also kumulativ vor und somit kann 
auch hier, wie bei der Aktivierung selbsterstellter Patente nach IAS/IFRS 
der Bilanzwert des Patents in der Höhe der Herstellungskosten angesetzt 
werden. 

In der Rechnungslegung nach US – GAAP setzen sich die Herstellungs-
kosten aus allen produktionsbedingten Vollkosten zusammen. Darunter 
fallen neben den Material- und Fertigungsgemeinkosten auch die jeweils 
entsprechenden Gemeinkostenanteile, sowie Sonderkosten der Fertigung. 

Nach SFAS 2 sind die Kosten für Forschung und Entwicklung nicht ak-
tivierungsfähig, im Gegensatz zur Rechnungslegung nach IAS/IFRS, wo 
zumindest unter bestimmten Umständen die Ausgaben für die Patentent-
wicklung aktivierbar sind52. 

Allerdings sind nach amerikanischer Überzeugung Kosten, die einem 
Unternehmen im Rahmen einer erfolgreichen gerichtlichen Verteidigung 
eines Patents entstehen durchaus aktivierbar53. 

Erworbene Patente 

Auch hier kann zwischen drei Fällen unterschieden werden: 

• Einzelerwerb eines Patents:  
Wie bei der Bewertung nach IAS/IFRS, sind entgeltlich erworbene Pat-
ente in der Höhe eines „fair value“ nach SFAC 142.9 in der Bilanz 
aufzuführen. Dieser setzt sich normalerweise aus Anschaffungskosten 
sowie Anschaffungsnebenkosten zusammen54. 

                                                      
52 Vgl. Dawo, Immaterielle Güter in der Rechnungslegung nach HGB, IAS/IFRS 

und US – GAAP, S. 146 f. 
53 Vgl. Dawo, Immaterielle Güter in der Rechnungslegung nach HGB, IAS/IFRS 

und US – GAAP, S. 146 f. insb. Fußnote 768 und die dort angegebene Litera-
tur. 

54 Vgl. Dawo, Immaterielle Güter in der Rechnungslegung nach HGB, IAS/IFRS 
und US – GAAP, S. 137. 
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• Erwerb durch Tausch:  
Im Falle eines Patenttausches ergibt sich der „fair value“ entweder aus 
dem Wert des abgegebenen oder dem des erhaltenen Patents, je nach-
dem, welcher der beiden Patentwerte genauer ermittelt werden kann55. 

• Erwerb durch Unternehmensübernahme:  
Der Kaufpreis für ein Unternehmen ist oftmals höher, als das sich aus 
der Bilanz ergebende Eigenkapital. Die Differenz entspricht den vom 
Unternehmen geschaffenen, allerdings nicht aktivierbaren immateriellen 
Vermögensgegenständen56. 

SFAC 142.9 bestimmt, dass in der US-amerikanischen Rechnungsle-
gung nun eine Neubewertung der Vermögensgegenstände durchzuführen 
ist. Patente gehen gemäß SFAC 142.9 mit dem aus dieser Neubewertung 
hervorgehenden „fair value“ in die Bilanz ein. 

SFAC 142.24 schreibt die Ansetzung dieses neuen „fair value“ durch 
eine Marktbeobachtung vor. Entweder von repräsentativen Marktwerten 
des zu bewertenden Patents oder einem Vergleich mit ähnlichen Patenten. 
Stehen keine solchen Informationen zur Verfügung, so wird eine hypothe-
tische Ermittlung über den BarwertB aller mit dem Patent verbundenen 
Zahlungsströme vorgenommen. Dies geschieht unabhängig von den unter-
nehmensspezifischen Verhältnissen und der individuellen Nutzung des 
Patents. Zur Berechnung des Barwerts kommen die bereits in 
Abschn. 2.8.2 beschriebenen Methoden „traditional approach“ 57 und „ex-
pected cash flow approach“ zur Anwendung58. 

Folgebewertung 

In den Folgeperioden sind Patente mit begrenzter Nutzungsdauer über die 
voraussichtliche Nutzungsdauer so abzuschreiben, dass die Abschreibung 
dem erwarteten Verlauf des wirtschaftlichen Nutzens entspricht59. Ist dies 
aus bestimmten Gründen nicht möglich, so ist nach SFAC 142.12 eine 
lineare Abschreibung vorzunehmen und nach SFAC 142.14 die weitere 

                                                      
55 Vgl. Dawo, Immaterielle Güter in der Rechnungslegung nach HGB, IAS/IFRS 

und US – GAAP, S. 139. 
56 Vgl. Busse von Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse – Rechnungslegung für 

Konzerne nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und gesetzlichen Vor-
schriften, S. 206 f. 

57 Vgl. 2.8.2. Erworbene Patente, S. 28 in diesem Buch. 
58 Vgl. Dawo, Immaterielle Güter in der Rechnungslegung nach HGB, IAS/IFRS 

und US – GAAP, S. 139 ff. 
59 Dawo, Immaterielle Güter in der Rechnungslegung nach HGB, IAS/IFRS und 

US – GAAP, S. 147 ff. 
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Nutzungsdauer jährlich zu überprüfen, so wie es bei der Folgebewertung 
nach IAS/IFRS der Fall ist. 

Für den Fall, dass der Zeitwert eines Patents unter seinen Buchwert 
sinkt, ist eine planmäßige Wertminderung und darüber hinaus ein Wert-
minderungstest bzw. eine Werthaltigkeitsprüfung (,,impairment test”) 
durchzuführen. Liegt der umgekehrte Fall vor und der Buchwert übersteigt 
den Zeitwert, so erfolgt eine Abschreibung auf den Zeitwert, der dann die 
Basis bildet. Wertaufholungen sind nicht erlaubt. Hierdurch wird eine 
ständige Bewertung der aktivierten Patente notwendig. 

2.9� Begriffsbestimmungen 

Nicht nur für den Unternehmensjuristen ist eine einheitliche Begriffs-
verwendung notwendig. Deshalb werden in diesem Abschnitt einige we-
sentliche Begriffe definiert und gegeneinander abgegrenzt. 

2.9.1� Erfindung 

Erfindungen im Sinne des Patentrechts sind nicht auf der Hand liegende, 
technische Konstrukte oder Verfahren, die neue Anwendungen ermögli-
chen. Diese technischen Leistungen müssen sich an den Anforderungen 
des Patentrechts messen lassen. Werden alle Bedingungen der die Paten-
tierbarkeit materiell regelnden Normen des Patentgesetzes (§§ 1 bis 5 
PatG) erfüllt, wird für eine Erfindung ein Patent erteilt60. 

Aus dem Vorgang des Erfindens entstehen aus dem Patentgesetz (PatG) 
noch keine Rechte an der Erfindung. Nicht das Erfinden an sich ist ge-
schützt, sondern die erstmalige Veröffentlichung des neuen technischen 
Wissens, welches der Erfindung zugrunde liegt, soll belohnt werden. Ist 
eine Erfindung noch nicht zum Patent angemeldet worden, existiert ledig-
lich ein so genanntes Erfinderpersönlichkeitsrecht, das alleine aufgrund der 
Tatsache des Erfindens oder Miterfindens besteht. Es handelt sich hierbei 
um „sonstiges Recht“ i.S.v. § 823 BGB und kann nicht übertragen wer-
den61. Der Schutz der Erfinderehre erwächst aus der in § 37 Abs. 1 PatG 
dargelegten Verpflichtung zur Nennung des Erfinders durch den Anmelder.  

Aus einer Erfindung wird durch die Anmeldung des Erfindungsgegens-
tandes zum Patent beim deutschen oder europäischen Patentamt eine Pa-
tentanmeldung. Das der Erfindung zugrunde liegende technische Wissen 

                                                      
60 Ensthaler, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 89 ff. 
61 Fahse, Patentrecht für Ingenieure, S. 31. 
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wird der Öffentlichkeit offenbart. Mit dem Anmeldevorgang sind rechtli-
che Konsequenzen verbunden, welche die Rechte des Anmelders62 schüt-
zen. Diese äußern sich in dem so genannten Prioritätsrecht, das dem An-
melder mit dem Tag der Anmeldung eingeräumt wird. Ab diesem 
Zeitpunkt ist er der Einzige, der ein Patent für die angemeldete Erfindung 
erlangen kann. Zwar kann er Dritten bis zur endgültigen Erteilung des 
Patentes die Auswertung der Erfindung noch nicht verbieten. Jedoch kann 
der Inhaber des Prioritätsrechts von jedem Dritten, der seine Erfindung 
benutzt, nach § 33 Abs. 1 PatG eine angemessene Entschädigung verlan-
gen, sofern dieser „wusste oder wissen musste“, dass die benutzte Erfin-
dung Teil der Patentanmeldung war. Mit der Zurückweisung der Anmel-
dung entfallen diese vorläufigen Schutzwirkungen und eventuell geleistete 
Entschädigungen müssen rückerstattet werden63. 

Im Rahmen dieser Arbeit werden unter dem Begriff Erfindung auch Pa-
tentanmeldungen subsumiert, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes ge-
sagt wird. 

2.9.2� Patent 

Für eine Erfindung, die die Voraussetzungen des Patentrechts erfüllt, wird 
ein Patent erteilt. Bei einem Patent handelt es sich um einen staatlichen 
Verwaltungsakt, durch den die Erfindung als schützbar anerkannt und dem 
Anmelder ein Ausschließlichkeitsrecht zur Nutzung des Patentgegen-
standes (der Erfindung) eingeräumt wird.  

Durch die Vergabe von Patenten will der Staat den Erfinder dazu veran-
lassen, sein Wissen der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen und ge-
währt ihm im Gegenzug eine langjährige Vorzugsstellung. Allerdings sind 
an eine Erfindung eine Reihe von Voraussetzungen geknüpft, damit dieses 
Tauschgeschäft zwischen Staat und Anmelder zustande kommt. Nach § 1 
PatG werden „Patente für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfin-
derischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind“. Diese Vor-
aussetzungen werden durch die §§ 3 bis 5 PatG und durch die laufende 
Rechtsprechung genauer definiert. Einen Überblick hierzu gibt Abb. 2.6. 

                                                      
62 Wenn im Rahmen dieser Arbeit von dem Anmelder einer Erfindung zum Patent 

die Rede ist, ist derjenige gemeint, der die Anmeldung bei einem Patentamt 
vorlegt. Dabei muss diese Person nicht zwingend identisch mit der des Erfin-
ders sein. So ist beispielsweise im Falle von Arbeitnehmererfindungen der An-
melder regelmäßig nicht der Erfinder persönlich. 

63 Ensthaler, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 124 f. 
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Abb. 2.6 Grundsätze der Patenterteilung 

Gemäß § 16 PatG stellt das Patent ein absolutes Recht dar, das dem In-
haber für einen Zeitraum von maximal 20 Jahren ab dem Tag nach der 
Anmeldung gewährt wird. Es wirkt gegenüber jedem Dritten (ohne rechtli-
che Beziehungen, wie zum Beispiel durch einen Vertrag) und gewährt dem 
Inhaber des Patentes das ausschließliche Recht, die patentierte Erfindung 
wirtschaftlich auszuwerten64. 

2.9.3� Patentportfolio 

Das Portfoliokonzept geht ursprünglich auf Anwendungen im finanzwirt-
schaftlichen Bereich zur Bestimmung optimaler Portfolios von Wertpa-
pier- und Kapitalanlagen zurück und hat seit Anfang der siebziger Jahre 
vielfältge Anwendungen in der Unternehmensführung, im Marketing und 
im Technologiemanagement erfahren65. Der Grundgedanke aller Portfo-
lio-Darstellungen besteht darin, die Ist-Situationen einzelner Einheiten 
(Geschäftseinheiten eines Unternehmens, einzelne Produkte, Technologie-
felder, Patente etc.) in einer zweidimensionalen Matrix abzubilden, um  
so Handlungsempfehlungen für die Zukunft ableiten zu können66. Die 

                                                      
64 Beier/Heinemann, Patent- und Musterrecht, Einführung, S. XI (XXII). 
65 Pleschak/Sabisch, Innovationsmanagement, S. 66. 
66 Brockhoff, Forschung und Entwicklung: Planung und Kontrolle, S. 156. 
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Dimensionen der Achsen können hierbei im Prinzip frei gewählt werden. 
In der Regel handelt es sich jedoch um eine Umweltdimension, das heißt 
um eine Größe, die vom Unternehmen nicht oder nur sehr beschränkt 
beeinflusst werden kann, und um eine unternehmensinterne Dimension, 
also eine direkt vom Unternehmen beeinflussbare Größe. Häufig werden 
komplexe Faktoren zur Erfassung der Dimensionen verwendet, die sich 
aus einer Reihe von Einzelfaktoren zusammensetzen67. 

 

Abb. 2.7. Beispielhafte Darstellung eines Patentportfolios mit zehn Technologie-
gebieten (nach Brockhoff 1994) 

Mit Hilfe von Patentportfolios können die Patentpositionen von Unter-
nehmen in einzelnen Technologiefeldern analysiert und bewertet werden. 
Anhand von Abb. 2.7 wird im Folgenden die Grundstruktur von Patent-
portfolios erläutert. 

Voraussetzung für die Erstellung eines derartigen Patentportfolios ist die 
zweckmäßige Abgrenzung von für das Unternehmen relevanten Technolo-
giefeldern. Dabei ist es erforderlich, dass alle relevanten Technologiefelder 
berücksichtigt werden, auch wenn sie von Wettbewerbern beherrscht  
werden68. 

                                                      
67 Pleschak/Sabisch, Innovationsmanagement, S. 66. 
68 Brockhoff, Forschung und Entwicklung: Planung und Kontrolle, S. 167. 
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Auf der Abszisse wird die relative Patentposition in den zuvor definierten 
Technologiefeldern abgetragen. Diese bemisst sich anhand der Anzahl der 
erteilten Patente im betrachteten Technologiefeld im Vergleich zum stärks-
ten Wettbewerber. Die relative Patentposition stellt die unternehmensinter-
ne Dimension des Patentportfolios dar. Sie kann durch entsprechende For-
schungs- und Entwicklungsanstrengungen direkt gesteuert werden69. 

Auf der Ordinate wird die Attraktivität der dargestellten Technologie-
felder abgetragen. Diese wird gemessen anhand der durchschnittlichen 
Wachstumsrate der Patentanmeldungen in den letzten vier Jahren relativ zur 
durchschnittlichen Wachstumsrate der Patentanmeldungen der letzten sech-
zehn Jahre70. Somit handelt es sich bei der Technologieattraktivität um eine 
Umweltdimension, auf die nicht gezielt Einfluss genommen werden kann.  

Die Bedeutung der einzelnen Technologiefelder für das Unternehmen 
wird durch die Größe der Kreisfläche repräsentiert. Sie ergibt sich aus dem 
Anteil der Patente des betrachteten Technologiefeldes relativ zur gesamten 
Anzahl der Patente des Unternehmens. Somit wird ersichtlich, auf welche 
Technologien das betrachtete Unternehmen seine Forschungs- und Ent-
wicklungsanstrengungen konzentriert71. 

Zu den Schlussfolgerungen, die aus einem Patentportfolio gezogen wer-
den können, sind zwei Anmerkungen zu machen. Auf der einen Seite sind 
mit Hilfe von Patentportfolios nicht nur Aussagen über die Gesamtsituati-
on eines Unternehmens möglich, sondern auch Aussagen über die Wertig-
keit einzelner Patente für das Unternehmen. Für diese können aus der Zu-
ordnung zu bestimmten Technologiefeldern, die eine definierte Position 
innerhalb des Portfolios innehaben, Rückschlüsse auf ihren Wert und ihre 
Bedeutung für das Unternehmen gezogen werden. Auf der anderen Seite 
können Patentportfolios nicht nur für Unternehmen erstellt werden. Prinzi-
piell kann für eine beliebige Bezugseinheit ein solches Portfolio generiert 
werden. So kann zum Beispiel auch eine einzelne Geschäftseinheit eines 
Unternehmens betrachtet werden, um technologische Stärken und Schwä-
chen dieser zu identifizieren.  

Auf die Alternativen bei der Wahl der Bezugseinheit und auf die genaue 
Bestimmung der Dimensionen relative Patentposition und Technologieat-
traktivität wird in den Ausführungen zu Technologieportfolios in 
Abschn. 4.4.2 Technologiebezogene Patent-Portfolie-Analyse und im 
Rahmen der Bewertung von Patentportfolios in Abschn. 6.3 genauer ein-
gegangen.  

                                                      
69 Ernst, Patentinformation für die strategische Planung von Forschung und Ent-

wicklung, S. 118. 
70 Brockhoff, Forschung und Entwicklung: Planung und Kontrolle, S. 167. 
71 Brockhoff, Technovation Band 12 1/1992, S. 41 (47). 
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